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1. Einleitung

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor dem Passivrauchen ist ein notwendiger
und richtiger Schritt. Darum begriiRen der Landesjugendring Baden-Wiirttemberg (LJR)
und die Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstatten Baden-Wiirttemberg (AGJF) das Nicht-
raucherschutzgesetz, das am o1. August 2007 in Baden-Wiirttemberg in Kraft getreten
ist.

Ein entscheidender Schritt war, dass im Rahmen des Gesetzes auch Gaststatten und Dis-
cotheken einbezogen wurden und so in verschiedenen Settings der Schutz vor Passiv-
rauchen gegeben ist.

Die pddagogische Umsetzung und Begleitung ist eine Herausforderung fiir alle Mitarbei-
terlnnen in der Jugendarbeit. Die Jugendlichen brauchen Gelegenheit, sich mit den Zielen
des Verbots auseinander zu setzten. Nur wenn der Schutz der Nichtraucher als Wert ak-
zeptiert wird, gelingt ein riicksichtsvoller Umgang miteinander.

In einer Umfrage haben die AGJF und der LJR die Erfahrungen mit dem Thema Nichtrau-
chen vor dem Eintreten des Gesetzes bei den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
abgefragt. 38 Einrichtungen haben den Fragebogen ausgefiillt und zuriickgesandt. Die
Ergebnisse und Empfehlungen der Kolleginnen sind in dieser Handreichung zusammen-
gefasst. Die Ideen in der Handreichung sollen die Umsetzung des Rauchverbots vor Ort
erleichtern.

Im Folgenden stellen wir die rechtlichen Regelungen, die Ergebnisse der Umfrage und
Ideen fiir die Umsetzung des Gesetzes vor.

Viel Erfolg bei der Umsetzung und frische Luft im Jugendhaus wiinschen

Jiirgen Holzwarth Berthold Frief3

Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstatten Landesjugendring



2. Gesetzliche Regelungen
2.1 Nichtraucherschutz in Baden-Wiirttemberg

Am 1. August 2007 ist in Baden-Wiirttemberg das Landesnichtraucherschutzgesetz
(LNRSG) in Kraft getreten. Ziel ist es, die Bevilkerung vor den Gefahren des Passivrau-
chens zu schiitzen. Das Rauchverbot gilt auch fiir alle Jugendhduser, Jugendzentren und
Jugendtreffs. Die Einrichtungen der Jugendarbeit betreffen zwei Artikel aus dem Gesetz:

§ 1 Zweckbestimmung

Dieses Gesetz hat zum Ziel, dass in Schulen sowie bei schulischen Veranstaltungen, in
Jugendhdusern, in Tageseinrichtungen fiir Kinder, in Behorden, Dienststellen und sons-
tigen Einrichtungen des Landes und der Kommunen sowie in Krankenhdusern, Pflegeein-
richtungen, Justizvollzugsanstalten und Gaststdtten nicht geraucht wird. Die Regelungen
dienen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, dem Schutz vor den Gefahren des
Passivrauchens.

§ 3 Rauchfreiheit in Jugendhdusern
Das Rauchen in Jugendhdusern ist untersagt.

Landesnichtraucherschutzgesetz Baden-Wiirttemberg:

2.2 Jugendschutzgesetzes auf Bundesebene

Am 1. September 2007 ist die Anderung des Jugendschutzgesetzes zum Schutz vor den
Gefahren des Passivrauchens in Kraft getreten. Damit ist die Abgabe von Tabakwaren
und das Rauchen fiir Jugendliche unter 18 Jahren in der Offentlichkeit generell nicht mehr
erlaubt. Im Jugendschutzgesetz wurden an allen Stellen, die das Rauchen betreffen, die
Woarter ,,unter 16 Jahren* gestrichen, d.h. sie betreffen jetzt alle Kinder und Jugendlichen
unter 18 Jahren.

Jugendschutzgesetz § 10 und § 28

§ 10 Rauchen in der Offentlichkeit, Tabakwaren

(1) In Gaststitten, Verkaufsstellen oder sonst in der Offentlichkeit diirfen Tabakwaren an
Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen
gestattet werden.

(2) In der Offentlichkeit diirfen Tabakwaren nicht in Automaten angeboten werden. Dies
gilt nicht, wenn 1. ein Automat an einem Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren unzu-
ganglichen Ort aufgestellt ist oder 2. durch technische Vorrichtungen oder durch standi-
ge Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren Tabakwaren
nicht entnehmen kdnnen.

§ 28 Bufgeldvorschriften

(2) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender vorsatzlich
oder fahrldssig

12. entgegen § 10 Abs. 1 Tabakwaren abgibt oder einem Kind oder einer jugendlichen
Person unter 16 Jahren das Rauchen gestattet,




Anderungen des Jugendschutzgesetzes Stand: 01.09.2007

Anderungen durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2007 (BGBL. | S. 1595):

In § 10 Abs. 1 und 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 sowie in § 28 Abs. 1 Nr. 12 des Jugendschutzgeset-
zes werden jeweils die Worter ,,unter 16 Jahren* gestrichen.

Hinweis: Fiir Zigarettenautomaten gilt eine Ubergangsfrist bis 31. Dezember 2008.

www.bmfsfj.de

Gibt es Ausnahmen?

Es gibt eine Ausnahme: Zigarettenautomaten miissen erst bis zum 1.Januar 2009 umge-
riistet werden. Bis dahin ist es noch méglich, dass Jugendliche ab 16 Jahren mit einer
Chipkarte Zigaretten aus einem Automaten kaufen kénnen - auch wenn es gesetzlich
verboten ist.

Was passiert mit Jugendlichen unter 18 Jahren, die auf der StraBe rauchen?

Bisher durften in der Offentlichkeit weder Tabakwaren an Kinder und Jugendliche unter
16 Jahren abgegeben, noch das Rauchen gestattet werden. An den Vorschriften dndert
sich bis auf die Heraufsetzung der Altersgrenze auf unter 18-Jahrige nichts. Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren werden nicht mit einem Bu3geld belegt. Es kann allerdings
ein Bufdgeld fiir diejenigen geben, die an Jugendliche Tabak abgeben oder ihnen das
Rauchen gestatten. Diese Vorschriften richten sich vor allem an Veranstalter oder Ge-
werbetreibende, die bei einem Verstof; mit einem Bu3geld bis zu 50.000 Euro belegt
werden kdnnen.


http://www.bmfsfj.de/

3. Ergebnisse der Umfrage

In einer Umfrage haben die AGJF und der LJR die Erfahrungen mit dem Thema Nichtrau-
chen vor dem Eintreten des Gesetzes bei den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
abgefragt. 38 Einrichtungen haben den Fragebogen ausgefiillt und zuriickgesandt.

In der Umfrage ,,Umsetzung des Landesnichtraucherschutzgesetzes in Einrichtungen der
Offenen Jugendarbeit*“ wurde folgendes abgefragt:
1. Wie wurde das Thema ,,Nichtrauchen* in der Vergangenheit aufgegriffen?
2. Beschreibt kurz, was gemacht wurde. Was war das Ziel?
3. Gibt es rauchfreie Bereiche in eurer Einrichtung? Ja oder Nein
3.1 Wenn ja, schildert kurz die Schritte zur Umsetzung?
3.2 Wie ist die Akzeptanz der rauchfreien Bereiche?
3.3 Wie hoch ist der Aufwand, um fiir die Einhaltung der Regelung zu sorgen?

4. Das Nichtraucherschutzgesetz verbietet das Rauchen im Jugendhaus, welche Auswir-
kungen werden vor Ort erwartet?

5. Was ist besonders wichtig fiir die Umsetzung des Nichtrauchens im Jugendhaus?
Gebt Empfehlungen oder Ideen.

3.1. Das Thema ,,Nichtrauchen* aufgreifen

,Nichtrauchen“ wurde in der Vergangenheit durch folgende Mafinahmen aufgegriffen
(Mehrfachnennungen moglich):

Methode Anzahl der Nennungen
Diskussionen und Gesprache 28
Sonstiges 11

Aktionen und Veranstaltungen 7
Projekte 3

gar nicht 2

3.2. Malinahmen in den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
Information und Diskussion

Die Befragten griffen das Thema ,,Nichtrauchen* in den meisten Fallen iiber Diskussio-
nen und Einzelgesprdache auf. Die Gesprdache fanden auf allen Ebenen statt, also mit den
Jugendlichen, im Team sowie mit Leitungen und Vorstanden. Dabei wurde iiber die Ge-
setzesvorlage informiert und diskutiert. Zur Information und zur Sensibilisierung fiir das
Thema legten Mitarbeiterlnnen der Einrichtungen Materialien der Bundeszentrale fiir
gesundheitliche Aufklarung (¢ Literatur) aus. In Umfragen wurden Mitarbeiterinnen und
Gaste zu dem Thema befragt. Diskussionen und Gesprdache boten eine Moglichkeit ver-
schiedene Ansichten zu entwickeln, alle Beteiligten einzubeziehen und verschiedene
Lésungen auszuloten.



Veranstaltungen und Aktionen

Im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen haben die Befragten das
Thema Sucht und rauchfreies Jugendhaus aufgegriffen. So gab es Veranstaltungen in
Kooperation mit Praventionsstellen, der Schulsozialarbeit oder im Rahmen von Projekt-
wochen.

Aktionen waren:

e die Schaffung von rauchfreien Bereichen im Rahmen des Projekts B.free, Jugend-
zentrum Bahnkantine Radolfzell, www.b-free-rotary.de

e die Umsetzung eines rauchfreien Jugendhauses in Zusammenhang mit der Fuf3-
ball WM 2006 im Jugendhaus Korntal, www.jugendhaus-korntal.de

e die Aktion "Lollys statt Ziggis", vier Wochen lang gab es Gratis-Lutscher fiir Rau-
cher und Nichtraucher im Jugendhaus Korntal,

e die Gestaltung eines Nichtrauchertages im Jugendhaus in Bad Sackingen ,,Altes
Gefangnis“, www.altesgefaengnis.de,

e der Countdown zum rauchfreien Jugendhaus. ,,Noch X Tage, dann ist unser Ju-
gendhaus rauchfrei!!! im Jugendzentrum Kornwestheim, www.jugendzentrum-
kornwestheim.de

Einfiihrung von rauchfreien Tagen, Zeiten und Bereichen

Vor der Einfiihrung des Gesetzes haben einige Jugendhduser zundchst rauchfreie Zeiten
und Bereiche eingefiihrt. Fiir die langsame Hinfiihrung zum rauchfreien Jugendhaus wur-
den die Zeiten schrittweise verlangert und die rauchfreien Bereiche vergrofiert.

3.3 Ziele der Maf3nahmen

Die Ziele der Aktionen und Maf’nahmen waren, das Thema anzusprechen, dafiir zu sen-
sibilisieren und Wissen zu vermitteln. Im Vordergrund stand dabei zunachst die Umset-
zung des kommenden gesetzlichen Rauchverbotes. Die Diskussionsangebote boten aber
auch die Moglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, eine eigene Meinung zu bilden,
Anregungen zu bekommen und sich auch beispielsweise mit dem Thema ,,cool sein®
auseinanderzusetzen. Weitere Ziele waren die Umsetzung der Vorgabe der Stadt bzw.
des Gemeindrats, die Verminderung von Miill und Gestank, sowie die Forderung der Ge-
sundheit. Bei den Aktionen und MaBBnahmen versuchten die pdadagogischen Mitarbeite-
rinnen der Jugendhduser gemeinsam mit den Jugendlichen eine Regelung zu schaffen.

3.4. Rauchfreie Bereiche

Auf die Frage ,,Gibt es rauchfreie Bereiche in eurer Einrichtung?“ haben geantwortet:

Rauchfreie Bereiche Anteil in Prozent
Ja 88 %

Nein 6 %

rauchfreie Zeiten 6 %



Bemerkenswert ist, dass ein Grof3teil der Einrichtungen, die sich zuriickgemeldet haben,
schon vor dem Nichtraucherschutzgesetz rauchfrei war. Die Halfte der zuriickgemeldeten
Befragten (19 Einrichtungen) geben an, dass ihre Einrichtung komplett rauchfrei ist. Da
einige der Befragten direkt fiir ihren ganzen Bezirk geantwortet haben (Beispiel: Waib-
lingen) ist die Zahl der rauchfreien Jugendhauser wesentlich hoher. In insgesamt 32 Ein-
richtungen gibt es zumindest rauchfreie Bereiche. Dieses Ergebnis an rauchfreien Ein-
richtungen vor dem 1. August 2007 ist iiberraschend. Es zeigt auch, dass ein Gesetz zum
Nichtraucherschutz iiberfallig war und von einigen schon vor dem in Kraft treten aufge-
nommen wurde.

3.5 Schritte zur Umsetzung

Die Strategien fiir die Umsetzung des Rauchverbots sind padagogisch konzipiert. Das
zeigt, dass das Rauchverbot nicht einfach gesetzt werden kann und dann funktioniert.
Damit es fiir die Jugendlichen handhabbar und fiir die Kolleginnen ohne grof3en Aufwand
durchsetzbar wird, sind begleitende Manahmen erforderlich. Diese lassen sich in fiinf
Punkte gliedern:

Ubergangsfrist zur Information und Auseinandersetzung mit dem Thema

In einer Ubergangsfrist haben die Mitarbeiterinnen das Thema péadagogisch aufgegriffen
und angekiindigt. Durch Information und Aktionen wurde das Thema o6ffentlich gemacht
und dariiber informiert, bspw. durch Aufkleber, Infos an AuBenfenstern und am schwar-
zen Brett, Webseiten-Info und Countdown zum rauchfreien Jugendhaus.

Beteiligung der Jugendlichen

In Gesprachen und Diskussionen haben die Mitarbeiterlnnen und Jugendlichen die Mog-
lichkeiten fiir die Umsetzung besprochen und festgelegt. Die Jugendlichen gestalteten
Rdaume um, entsorgten Aschenbecher und legten Rauchbereiche auBerhalb des Hauses
an. Die Einbeziehung der Jugendlichen spielte eine zentrale Rolle bei der Umsetzung.
Dabei kann die Beteiligung iiber Gesprdache mit den Jugendlichen erfolgen und z.B. ter-
minliche Absprachen zur Umsetzung des Rauchverbotes getroffen werden. In einem Ju-
gendkulturcafé setzten sich die Jugendlichen vorher selbst mit dem Thema auseinander.

»Die fiinfzehn Jugendlichen setzten sich iber mehrere Wochen mit dem Thema
auseinander und diskutierten es kontrovers. Am Ende der Diskussion stand die
Abstimmung, bei der selbst rauchende Jugendliche sich fiir ein Rauchverbot aus-
sprachen. “

Jugendkulturcafé Boing, Ehningen

Einrichtung von Raucherzonen drauen

Die Einrichtung einer Raucherecke auf3erhalb des Hauses wird von vielen als ein wesent-
licher Bestandteil bei der Umsetzung des rauchfreien Jugendhaus genannt. Das macht
auch den Unterschied zwischen Nichtraucherschutz und Suchtprdvention: Ein Rauchver-
bot in den Raumen der Jugendeinrichtungen bewirkt nicht automatisch eine steigende
Zahlvon Nichtraucherlnnen.

Im Zusammenhang mit den Raucherzonen aufierhalb wird aber auch das Problem gese-
hen, dass die Verlagerung nach draufien zu hoherem Larm und somit gegebenenfalls zu
Konflikten mit den Anwohnerlnnen fiihren kann.



Klare und iibersichtliche Regelung

Eine iibersichtliche Hausordnung sowie die konsequente Umsetzung des rauchfreien
Jugendhauses schafft Klarheit fiir alle und ist langfristig Erfolg versprechend. Dazu geho-
ren die Entfernung der Aschenbecher aus dem Haus, das Anbringen von Aschenbechern
im Aufdenbereich und eine deutliche Beschilderung. Mitarbeiterlnnen des Jugendhauses
unterstiitzen die Regelung durch ihre Vorbildfunktion.

Sanktionen

Zu Beginn der Umsetzung ist die direkte Ansprache bei Nichtbeachtung nétig und der
Hinweis auf das ,rauchfreie“ Haus. Nur vereinzelt musste mit dem Mittel des Hausver-
bots gearbeitet werden.

3.6 Akzeptanz der rauchfreien Bereiche

Ein erfreuliches Ergebnis ist, dass die Akzeptanz der rauchfreien Bereiche sehr gut ist.
Mit der Dauer des Rauchverbots steigt die Akzeptanz. So zeigen die meisten Riickmel-
dungen, dass das Rauchverbot nach einigen Wochen problemlos akzeptiert wird. In
selbstorganisierten Jugendtreffs ist die Einhaltung der rauchfreien Regelung dagegen
schwieriger.

Akzeptanz Anteil in Prozent
hoch 86%
mittel 14%
gering 0%

Riickmeldungen zur Akzeptanz der rauchfreien Bereiche:

e Gut. Anfangs sehr viele und sehr intensive Diskussionen, nach wenigen Mona-
ten weitgehend problemlos.

e Fs gab selten Probleme, auBBer bei groBBeren Veranstaltungen (Konzerte etc.)
mussten einige Gdste auf das Rauchverbot aufmerksam gemacht werden...
trotz Murren wurde das Verbot dann aber doch beachtet.

e Durchwachsen: Viele Jugendliche kommen deshalb nicht mehr, oder nur sehr
selten zu uns. Sie gehen jetzt lieber in Kneipen, in denen man noch rauchen
darf.

e Das Rauchverbot wird durchgédngig eingehalten und akzeptiert. Es besteht ja
die Moglichkeit vor der Tiir zu rauchen.

e Rauchende Kolleginnen versuchen Jugendliche zu instrumentalisieren damit
sie zusammen im Haus rauchen kénnen - das braucht mehr Zeit und Nerven
(...). Notwendig war, dass der Hausmeister aufhorte im Haus zu rauchen.

e Die Jugendlichen akzeptieren den rauchfreien Jugendtreff (innen, wie auch di-
rekt vor dem Gebdude), und die iber 16 jahrigen haben sich in fuBldufiger
Nachbarschaft eine Raucherecke eingerichtet.




3.7 Aufwand fiir die Einhaltung der Regelung

Auf die Frage ,,Wir hoch ist der Aufwand, um fiir die Einhaltung der Regelung zu sorgen?“
antworteten:

Aufwand Anteil in Prozent
gering 80 %

mittel 17 %

hoch 3%

Uberraschend gering ist der Aufwand, der von den meisten zur Einhaltung der Regelung
angegeben wird. Insgesamt ist er zu Beginn der Regelung hoher und wird - je ldnger es
die Regelung gibt — immer geringer. Die Problematik, dass das Rauchverbot bei gréf3eren
Veranstaltungen nur schwer umzusetzen ist, deckt sich mit den Erfahrungen anderen
Kultureinrichtungen. Eine Kontrolle des Rauchverbots ist bei groflen Veranstaltungen
und Menschenansammlungen nur eingeschrankt moglich.

3.8 Auswirkungen des Nichtraucherschutzgesetzes
Folgende negative Auswirkungen erwarteten die Befragten:

Vermehrte Konflikte mit den Anwohnerlnnen durch erh6éhten Larmpegel durch die Rau-
cherlnnen, die vor dem Jugendhaus stehen, sowie eine starkere Verschmutzung im Au-
Benbereich. Der Aufwand fiir die Aufsicht wird moglicherweise grofer, da die Jugendli-
chen vermehrt im Aufienbereich aufhalten. Einzelne vermuten, dass Ehrenamtliche weg
bleiben und vermehrte Kontrollen eine angespannte Stimmung fordern. Die Befragten
nehmen an, dass ein rauchfreies Jugendhaus generell auf mehr Akzeptanz in der Offent-
lichkeit sto3en wird. Sie sind aber der Meinung, dass das Rauchen der Jugendlichen vor
dem Haus, zu einer Imageschadigung des Jugendhauses fiihren konnte. Ebenso glauben
sie nicht, dass sich das Rauchverhalten durch das Gesetz andern wird und die Einfluss-
nahme auf jiingere Raucher schwieriger ist.

Viele der Befragten erwarten eine Reihe von positiven Auswirkungen:

Ein Grof3teil der Befragten berichtet aus eigenen Erfahrungen mit dem rauchfreien Ju-
gendhaus und hat keine negativen Auswirkungen durch die Umsetzung erlebt. Ein rauch-
freies Jugendhaus transportiert ein positives Image und erhoht die Akzeptanz des Ju-
gendhauses in der Offentlichkeit. Jiingere Kinder mussten bisher nach einem Besuch im
Jugendhaus ihren Eltern erkldaren, warum sie nach Rauch riechen. Es wird als positiv ge-
sehen, dass es durch das Gesetz geschiitzte Bereiche fiir Kinder, nichtrauchende Ju-
gendliche und Erwachsene gibt. Angenommen wird auch, dass durch die Verdnderung
zum rauchfreien Jugendhaus neue Besucherinnengruppen erschlossen werden. Einige
Befragten vermuten Veranderungen des Rauchverhaltens und weniger Tabakkonsum.
Jugendliche, die nur rauchen, um vor anderen Jugendlichen nicht uncool zu wirken, wer-
den weniger schnell zur Zigarette greifen, wenn drau3en vor der Tiire die dazu bendétig-
ten Zuschauerlnnen fehlen. Jugendhduser, die das Rauchverbot schon umgesetzt haben,
berichten von der besseren Luftqualitdat und geringeren Verschmutzung im Haus.

In den Riickmeldungen iiberwiegen die positiven Auswirkungen. Die meisten der Befrag-
ten sind erleichtert {iber die Klarheit, die das Nichtraucherschutzgesetz fiir die Umset-
zung vor Ort bringt.
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4. Empfehlungen und Ideen zur Umsetzung

4.1 Partizipation und Information

Das Grundprinzip der Beteiligung spielt bei dem Thema Nichtrauchen genauso eine zent-
rale Rolle wie bei anderen Themen der Jugendarbeit. Die gemeinsame Umsetzung — Neu-
gestaltung der Raume, die Einrichtung eines Rauchbereichs auBBerhalb des Hauses, etc.
— tragt zur Identifikation der Jugendlichen mit dem Thema und dem rauchfreien Haus bei.
Das Gesprach mit den Jugendlichen ist das entscheidende Mittel, um das Thema pdda-
gogisch aufzugreifen und sich damit auseinanderzusetzen. Gesprache bieten die Mog-
lichkeit die eigene Position zum Thema deutlich zu machen, {iber das Landesnichtrau-
cherschutzgesetz zu informieren und Raum fiir offene Diskussionen zu geben. Entschei-
dend ist, auch zukiinftig mit den Raucherlnnen im Gesprach zu bleiben, sie zu beteiligen
und die Personen nicht auszugrenzen, sondern deutlich zu machen, dass der Schutz der
jingeren Jugendlichen und der Nichtraucherlnnen bei der Umsetzung des Gesetzes im
Vordergrund steht. Im Rahmen dieser Gesprache bieten sich viele Anldsse, um iiber ge-
sundheitsférdernde Aspekte zu diskutieren. So ldsst sich die Motivation, eventuell ganz
mit dem Rauchen aufzuhoren bzw. gar nicht damit anzufangen, erzeugen und verstar-
ken. In dem Zusammenhang konnen spezielle, kreative Aktionen zur Forderung des
Nichtrauchens umgesetzt werden, die den erhobenen Zeigefinger vermeiden und eher
auf Anreiz- und Belohnungssysteme setzen.

4.2 Regeln und Konsequenz

Ist geniigend diskutiert und sind alle Aktionen {iber die Biihne, fiihrt kein Weg an einer
klaren Regelung und einer konsequenten Durchsetzung vorbei. Eine solche Regel wird in
der Hausordnung verankert. Dadurch wird eine schnelle und breite Akzeptanz erzielt.
Diese Klarheit hilft sowohl den Jugendlichen als auch den Mitarbeiterinnen. Ebenso ist
es selbstverstandlich, dass das Rauchverbot fiir alle Nutzerlnnen des Hauses gelten
muss. Also auch fiir dltere Ehrenamtliche, hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Hilfs-
krafte wie Zivildienstleistende und Hausmeister. Entscheidend ist die Vorbildfunktion
von Hauptamtlichen bei der Umsetzung des Rauchverbots.

4.3. Ausweichmoglichkeiten schaffen

Die Einrichtung einer Raucherecke ist erforderlich, um die Raucherlnnen nicht auszu-
schlieBen. Eine Selektion von Gruppen durch das Gesetz ist fiir die Jugendarbeit nicht
wiinschenswert. Das Landesnichtraucherschutzgesetz ist in erster Linie zum Schutz von
Nichtraucherlnnen gedacht und nicht zur Verhinderung des Rauchens. Anders sieht es
mit dem Jugendschutzgesetz aus, das unter 18jdhrigen das Rauchen generell verbietet.
Fiir rauchende junge Erwachsene ab 18 Jahren kann eine Ausweichmoglichkeit — Rau-
cherecke — im AuBBenbereich geschaffen werden. Larmbeldstigung und Verschmutzung
im AuBenbereich sind zu beriicksichtigen und miissen gemeinsam mit den jungen Er-
wachsenen als Thema aufgegriffen werden.
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tat. In Jugendstiftung: ProjektArbeit. 1/2006. S. 7-15. Juventa Verlag Weinheim.

Landesnichtraucherschutzgesetz Baden-Wiirttemberg:
http://www.baden-wuerttemberg.de/fm/2028/GBLBW_2007_12_0337_0352.pdf

Bundesgesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens unter:
http://www.bmg.bund.de/cln_o41/nn_604240/SharedDocs/Download/DE/Themensch
werpunkte/Drogen-und-Sucht/nichtraucherschutzgesetz-bgbl-
pdf,templateld=raw,property=publicationFile.pdf/nichtraucherschutzgesetz-bgbl-
pdf.pdf

12


http://www.bzga.de/
http://www.baden-wuerttemberg.de/fm/2028/GBLBW_2007_12_0337_0352.pdf
http://www.bmg.bund.de/cln_041/nn_604240/SharedDocs/Download/DE/Themenschwerpunkte/Drogen-und-Sucht/nichtraucherschutzgesetz-bgbl-pdf,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/nichtraucherschutzgesetz-bgbl-pdf.pdf
http://www.bmg.bund.de/cln_041/nn_604240/SharedDocs/Download/DE/Themenschwerpunkte/Drogen-und-Sucht/nichtraucherschutzgesetz-bgbl-pdf,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/nichtraucherschutzgesetz-bgbl-pdf.pdf
http://www.bmg.bund.de/cln_041/nn_604240/SharedDocs/Download/DE/Themenschwerpunkte/Drogen-und-Sucht/nichtraucherschutzgesetz-bgbl-pdf,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/nichtraucherschutzgesetz-bgbl-pdf.pdf
http://www.bmg.bund.de/cln_041/nn_604240/SharedDocs/Download/DE/Themenschwerpunkte/Drogen-und-Sucht/nichtraucherschutzgesetz-bgbl-pdf,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/nichtraucherschutzgesetz-bgbl-pdf.pdf

	Was passiert mit Jugendlichen unter 18 Jahren, die auf der Straße rauchen?

